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Preisregelungen
als Anlage zu den Wasserlieferungsbedingungen 

des Zweckverbandes Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung Grimmen

I.
Preise

(1)  Preise für Trinkwasserlieferung

Der Zweckverband berechnet für die Trinkwasserlieferung
1. Arbeitspreis je m³ Trinkwasser
2. Grundpreis je Berechnungseinheit

(1.1) Der Arbeitspreis wird berechnet für den ermittelbaren Wasser-
verbrauch  

Der Arbeitspreis beträgt je m³  Netto   MwSt. 7 % Brutto
   1,50 €       0,11 €  1,61 €  

(1.2)  Für jeden Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung ist ein 
Grundpreis zu entrichten. Der Grundpreis ist verbrauchsunabhängig 
und wird für das ganzjährige Vorhalten von Anlagen, Einrichtungen und 
Kapazitäten erhoben. Der Grundpreis wird nach Berechnungseinheiten 
berechnet.   

Als eine Berechnungseinheit gilt:
 a) bei Wohngebäuden jede Wohneinheit
 b) bei sonstigen Einrichtungen die Zählernennleistung je 
 Hausanschluss

Der Grundpreis beträgt:
zu a) je Wohneinheit       Netto MwSt. 7 % Brutto
                                  5,00 €/Monat    0,35 €/Monat    5,35 €/Monat
zu b) je Hausanschluss nach Zählernennleistung 
  Qn in m³/h Netto  MwSt. 7 %  Brutto
 bis Qn 2,5 (Q3  4,0) 5,00 €/Monat   0,35 €/Monat   5,35 €/Monat  
Qn 6,0 (Q3 10)    8,31 €/Monat   0,58 €/Monat   8,89 €/Monat
Qn 10,0 (Q3 16)  12,79 €/Monat  0,90 €/Monat  13,68 €/Monat
Qn 15,0 (Q3 25)  49,85 €/Monat 3,49 €/Monat   53,34 €/Monat
Qn 40,0 (Q3 40/63)  72,23 €/Monat  5,06 €/Monat  77,28 €/Monat
Qn 60,0 (Q3 63/100)  101,63 €/Monat  7,11 €/Monat 108,74 €/Monat     
Qn 150,0  354,08 €/Monat  24,79 €/Monat  378,86 €/Monat
(Q3 160/250)

(1.3) Für Groß- und Industriekunden können gesonderte kostende-
ckende Preise für die Trinkwasserlieferung vereinbart werden.

(2) Kosten bei Zahlungsverzug gemäß §§ 27, 33 und 35 der Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Trinkwasser (AVB 
Wasser V)

 1. Mahnung         2,00 €
 2. Mahnung          2,50 €
 Absperrauftrag mit Kassierung     15,00 €
 Absperren eines Anschlusses     25,00 €
 Öffnen eines Anschlusses                    25,00 €

 Säumniszinsen       1,0 % für jeden angefangenen Monat
 Stundungszinsen    0,5 %  für jeden vollen Monat nach der Fälligkeit       
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(3)  Verzeichnis der bei Ermittlung des Wasserverbrauches nach Pauscha-
len anzuwendenden Verbrauchseinheiten und Verbrauchsrichtzahlen.

(3.1) Bis zum Einbau einer Messeinrichtung gelten folgende Ver-
brauchseinheiten und Verbrauchsrichtwerte zur Ermittlung des Wasser-
verbrauches:

lfd. Verbrauchseinheit                     Verbrauchsrichtzahl  
Nr.      in m³/a

1.  Wohnung  
1.1.  ohne WC, ohne Bad  pro Person  15
1.2.  mit WC, ohne Bad  pro Person  22
1.3.  ohne WC, mit Bad  pro Person  25
1.4.  mit WC, mit Bad  pro Person  32

2.  Gartenland/Hausgarten  pro 100 m²  18
  
3.	 	 Grünfläche,	auch	Sportanlagen	 	 pro	100	m²		 18

4.  Bungalow m. Sanitäreinrichtung  1 Raum  43
    pro weiteren Raum 25

5.  Schwimmbecken  m³- Inhalt und Anzahl 
    d. Füllmengen/a 
6.  Gaststätten/Hotel  pro 100 Essenportionen 1,5

7.  Bäckerei  pro Beschäftigten 50

8.  Fleischerei  pro Beschäftigten 36

9.  Friseur  pro Beschäftigten 36

10.  Sonstige gewerbliche Betriebe  pro Beschäftigten   9
  und Einrichtungen

11.  Sonstige gewerbliche Betriebe und Einrichtungen m. stark 
  verschmutzender Tätigkeit  pro Beschäftigten 18

12.  Arztpraxis  pro Arztplatz 40

13.  Viehhaltung  
13.1. Großvieh (Pferd, Rind ...)  pro Stück  18
13.2. Kleinvieh (Kalb, Ziege, Schwein ...) pro Stück  3,5

    
II.

Preise für die Herstellung bzw. Abtrennung 
von Anschlüssen an das Verteilnetz 

und für sonstige Leistungen

(1) Hausanschlusskosten im öffentlichen Bereich

 a) Für die Herstellung/ Erneuerung des Hausanschlusses im öffent-
lichen Bereich werden die Kosten der bauausführenden Firma auf 
Grundlage des gültigen Jahresleistungsverzeichnisses dem Kunden in 
Rechnung gestellt.  

 b) Bearbeitungspauschale für die Herstellung/ Erneuerung des Haus-
anschlusses inklusive Aufwendungen für die Inbetriebnahme      

 
   Netto MwSt. 7 % Brutto
   129,31 € 9,05 € 138,36 €
    
(2) Kosten für eine, vom Kunden veranlasste, Befundprüfung des Was-
serzählers des ZWAG
 a)   Hauswasserzähler QN 2,5 (Q3 4,0) 
         Netto MwSt. 7 % Brutto 
         43,70 € 3,06 €             46,76 €  
     zuzüglich Eichkosten
  
 b)  Hauswasserzähler QN 6,0 - 10 (Q3 10 – 16)
   Netto MwSt. 7 %  Brutto 
   89,08 €             6,24 € 95,32 €  
            zuzüglich Eichkosten
  
 c) Großwasserzähler: nach Aufwand, zuzüglich MwSt. (z.Z. 7 %) 
 u. Eichkosten

(3) Inbetriebnahme von Kundenanlagen (§ 13/14 AVB Wasser V): nach 
Aufwand, zuzüglich MwSt. (z.Z. 7 %)

(4) Abtrennung einer Hausanschlussleitung: nach Aufwand, zuzgl. 
MwSt. (z.Z. 7 %) 

(5) Leistungsentgelt für Standrohre 
   Netto  MwSt. 19 %  Brutto

Kaution Standrohr  168,07 € 31,93 € 200,00 €
Miete pro Woche  8,62 €  1,64 € 10,26 €  
für jede weitere, angefangene Woche 4,31 €      0,82 €   5,13 €
 

 III.
	 Zahlungspflicht
 
(1)	 Zahlungspflichtig	ist:
 
 a) der Eigentümer des angeschlossenen Grundstückes; wenn ein   

 Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen Stelle der Erbbaube-  
   rechtigte, 
	 b)	 der	Inhaber	eines	auf	dem	Grundstück	befindlichen	Betriebes,
 c) der Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstückes  
	 dinglich	Berechtigte;	mehrere	Zahlungspflichtige	sind	Gesamt-	 	
 schuldner.

  
(2) Im Falle eines Eigentümerwechsels ist der neue Eigentümer zah-
lungspflichtig.	Für	sonstige	Zahlungspflichtige	gilt	dies	entsprechend.

(3)	 Die	Zahlungspflichtigen	haben	alle	für	die	Errechnung	der	Preise	er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte des 
ZWAG das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzu-
stellen oder zu überprüfen.

IV.
Fälligkeit

Die Zahlungen für die Wasserlieferung werden nach dem Vorjahres-
verbrauch ermittelt und monatlich als Abschlag erhoben. Alle sonstigen 
Zahlungen sind gemäß der Fälligkeit auf der erstellten Rechnung zu be-
gleichen.

V.
Gerichtsstand

 Gerichtsstand gemäß diesen Bestimmungen ist Stralsund.
      

 VI.
In-Kraft- Treten

 Diese Preisregelung tritt am 01.01.2016 in Kraft.

  
  Grimmen, 2015-12-09
 

 Alexander Benkert    
 Verbandsvorsteher
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Satzung zur 2. Änderung der Ersten Gebührensatzung 
für die zentralen Abwasserbeseitigungseinrichtungen  

- Öffentliche Einrichtungen A und B - 
- Öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlags-

wasserbeseitigungseinrichtung - des ZWAG

Aufgrund des § 5 sowie der §§ 150 bis 164 der Kommunalverfassung des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13.07.2011 (GVOBl. 
S. 777/GS M-V  GI. Nr. 2020-9),; der §§ 1, 2, und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12.04.2005 (GVOBl. S. 140), zuletzt geän-
dert durch Art. 2 d. G. über die Kommunalverfassung u. zur Änderung 
weiterer kommunalrechtl. Vorschriften v. 13.07.2011 (GVOBl. S. 777) 
und der Abwasserbeseitigungssatzung des ZWAG vom 21.02.2003 hat 
die Verbandsversammlung des ZWA Grimmen am 09.12.2015  folgende 
Satzung beschlossen:    

§ 1
 Änderung § 4 der Ersten Gebührensatzung

Der § 4 Abs.(2) Punkt 4 der Ersten Gebührensatzung erhält folgende 
Fassung
  

4. Für die Einleitung von Niederschlagswasser in die zentrale Nieder-
schlagswasserbeseitigungseinrichtung   0,81 €/m³
   

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Grimmen, 2015-12-09  

Alexander Benkert    
Verbandsvorsteher

Hinweis:
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfas-
sung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund 
der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffent-
lichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Folge tritt 
nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung 
der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegen-
über dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen 
(Grellenberger Straße 60, 18507 Grimmen) geltend gemacht wird. Eine Verlet-
zung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann ab-
weichend von dieser Regelung stets geltend gemacht werden.
 
Grimmen, 2015-12-09 

Alexander Benkert     
Verbandsvorsteher



Amtsblatt des ZWAG    19. Jahrgang Nr. 2           Seite 4

Auslegung des Jahresabschlusses 2014

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2014 des ZWA Grimmen 
werden vom 01.02.2016 bis zum 26.02.2016 in den Geschäftsräu-
men des ZWAG –  Kaufmännische Abteilung – in der Grellenberger 
Straße in 18507 Grimmen in folgenden Zeiten zur Einsichtnahme 
ausgelegt:

Montag/Mittwoch  08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Dienstag/Donnerstag  08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag    08:00 Uhr bis 14:00 Uhr


